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Satzung zur Änderung und Neufassung der Verbands-
satzung des Zweckverbandes Vereinigte Sparkassen 
im Landkreis Weilheim i. OB (ab 1. April 2017 Zweck-
verband Sparkasse Oberland)

Vom 16. Februar 2017

Der Zweckverband Vereinigte Sparkassen im Landkreis 
Weilheim i. OB gibt seiner Satzung durch Beschluss der 
Verbandsver sammlung und im Hinblick auf den Vertrag 
über die Vereinigung der Kreissparkasse Schongau mit 
der Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim i. OB 
vom 15. Dezember 2016 aufgrund von Art. 44 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 18 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG, BayRS 2020-6-1-I) und in 
Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 Buchstabe c des Sparkas-
sengesetzes (SpkG, BayRS 2025-1-I) die folgende von der 
Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 1. Februar 
2017, Geschäftszeichen 12.2.1-1467-WM/17, rechtsauf-
sichtlich genehmigte Fassung:

I.
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Verbandsmitglieder und Aufgaben

(1) Mitglieder des Zweckverbands sind

- die Stadt Weilheim i. OB 
- der Landkreis Weilheim-Schongau
- der Markt Murnau a. Staffelsee
- der Markt Peißenberg
- die Stadt Penzberg

(2) 1Aufgabe des Zweckverbands ist nach Maßgabe des 
Sparkassengesetzes die Trägerschaft der durch die Ver-
einigung der Kreissparkasse Schongau und der Vereinigte 
Sparkassen im Landkreis Weilheim i. OB umgebildeten 
Sparkasse. 2Der Zweckverband ist Rechtsnach folger des 
Landkreises Weilheim-Schongau in dessen Eigenschaft 
als kommunale Träger körper schaft der Kreissparkasse 
Schongau.
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(3) Der Zweckverband ist Mitglied des Sparkassenver-
bands Bayern.

(4) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, die Errichtung 
einer weiteren Sparkasse oder eines ähnlichen Unterneh-
mens und die Unterstützung eines solchen Unternehmens 
zu unterlassen; als Unterstützung gilt nicht die Unterhaltung 
eines Verrechnungskontos bei einem anderen Kreditinstitut.

§ 2
Name, Sitz, Wirkungsbereich

(1) Der Zweckverband führt den Namen

„Zweckverband Sparkasse Oberland“.

(2) Er hat seinen Sitz in Weilheim.

(3) Sein räumlicher Wirkungsbereich erstreckt sich auf 
das Gebiet seiner Verbands mitglieder, bei der Gemeinde 
Seeshaupt der Gemeindteteil Magnetsried, sowie die Ge-
meinden Bad Bayersoien, Großweil, Riegsee, Seehausen 
a. Staffelsee, Spatzenhausen und Uffing a. Staffelsee 
sowie der Markt Murnau a. Staffelsee aus dem Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen, die Gemeinden Apfeldorf, Ge-
meindeteil Epfach der Gemeinde Denklingen, Reichling 
und Kinsau aus dem Landkreis Landsberg am Lech sowie 
die Gemeinde Schlehdorf aus dem Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen. 

II.
Verfassung und Verwaltung

§ 3
Verbandsorgane

Organe des Zweckverbands sind

- die Verbandsversammlung (§§ 4 bis 8) und
- der Verbandsvorsitzende (§ 9).

§ 4
Zusammensetzung der Verbandsversammlung, Amtsdauer

(1) 1Die Verbandsversammlung besteht einschließlich des 
Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter aus insge-
samt 17 Verbandsräten. 2Es entsenden

- die Stadt Weilheim i. OB 5 Verbandsräte
- der Landkreis Weilheim-Schongau 5 Verbandsräte
- der Markt Murnau a. Staffelsee 3 Verbandsräte
- der Markt Peißenberg 2 Verbandsräte
- die Stadt Penzberg 2 Verbandsräte

(2) 1Zum Verbandsrat kann nur bestellt werden, wer die 
sparkassenrechtlichen Vorausset zungen für die Bestellung 
zum Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse erfüllt; die 

Art. 9 und Art. 10 Abs. 1 des Sparkassengesetzes (SpkG) 
gelten für die bestellten Verbandsräte entsprechend. 2Das 
Amt als bestellter Verbandsrat endet, wenn eine dieser 
Vorausset zungen während der Amtszeit wegfällt. 3Die 
vom Landkreis Weilheim-Schongau zu be stellenden Ver-
bandsräte sollen ihren Wohnsitz im Geschäfts gebiet der 
ehemaligen Kreissparkasse Schongau haben.

(3) 1Die Amtszeit der bestellten Verbandsräte dauert sechs 
Jahre. 2Bei Mitgliedern der Vertre tungskörperschaft eines 
Verbandsmitglieds endet das Amt als Verbandsrat mit dem 
Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus 
der Vertretungskörperschaft, bei berufsmäßigen Gemein-
deratsmitgliedern mit der Beendigung des Beamtenver-
hältnisses. 3Im Übrigen kann die Bestellung aus wichtigem 
Grund widerrufen werden. 4Die Verbands räte üben ihr Amt 
bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus.

(4) Alle Verbandsräte haben über die ihnen amtlich oder aus 
Anlass ihrer Amtsführung be kannt gewordenen Tatsachen 
Verschwiegenheit zu bewahren; Art. 10 Abs. 2 Satz 2 SpkG 
gilt entsprechend.

(5) 1Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter. 2Verbands-
räte können sich nicht unterein ander vertreten. 3Ist ein 
Verbandsrat endgültig oder vorübergehend verhindert, so 
vertritt ihn sein Stellvertreter, bis ein neuer Verbandsrat 
auftreten kann oder der bisherige nicht mehr verhindert 
ist. 4Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 gelten für die 
stellvertreten den Verbandsräte entsprechend.

§ 5
Tätigkeit der Verbandsräte, Entschädigung

(1) 1Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 2Ihre Tätigkeit 
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen der Verbandsversammlung.

(2) 1Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter sowie 
die bestellten Verbandsräte erhalten für ihre Tätigkeit 
je Sitzung ein Sitzungsgeld von 80 Euro. 2Nimmt der 
Stellvertreter eines Verbands rats an einer Sitzung der 
Verbandsversammlung teil, erhält er ein Sitzungsgeld 
von 80 Euro. 3Verbandsräte gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 
KommZG haben, soweit sie nicht Verbandsvor sitzende, 
Ausschussvorsitzende oder deren Stellvertreter sind, nur 
Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen.

(3) 1Verbandsräte, die Arbeitnehmer sind, haben außer-
dem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdien-
stausfalls. 2Im Übrigen gelten die Sitzungsgelder und der 
Auslagen ersatz Verdienstausfall, Reisekosten und sonstige 
Auslagen ab.

(4) Die Aufwendungen zur Abgeltung der Ansprüche nach 
den Absätzen 2 bis 3 trägt, soweit Geldmittel vorhanden 
sind, der Zweckverband, im Übrigen die Sparkasse.
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§ 6
Einberufung der Verbandsversammlung

(1) 1Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Ladung 
oder Ladung per E-Mail des Verbandsvorsitzenden zu-
sammen. 2Die Ladung muss Tagungszeit und -ort und die 
Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten 
spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. 3In drin-
genden Fällen kann der Verbandsratsvorsitzende die Frist 
bis auf 24 Stunden abkürzen.

(2) 1Die Verbandsversammlung ist jährlich zur Entgegen-
nahme des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
der Sparkasse (§ 8 Abs. 2 Buchstabe c) zu einer Sitzung 
einzuberufen. 2Weitere Sitzungen beruft der Verbandsvor-
sitzende nach Bedarf ein. 3Eine Sitzung ist ein zuberufen, 
wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder ein Verbandsmit-
glied beantragt; im Antrag sind die Beratungsgegenstände 
anzugeben.

(3) 1Die Aufsichtsbehörde ist von den Sitzungsterminen 
rechtzeitig zu verständigen. 2Ihre Vertreter haben das 
Recht, an der Verbandsversammlung teilzunehmen. 3Auf 
Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen.

§ 7
Leitung der Sitzung,
Beschlussfassung und Wahlen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegen-
stände der Verbandsversammlung vor, leitet die Sitzung 
und handhabt die Ordnung während der Sitzung.

(2) 1Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungs gemäß geladen sind und 
die anwesenden stimmberechtigten Verbandsräte die Mehr-
heit der satzungsmäßigen Stimmenzahl erreichen. 2Wird 
die Verbandsversammlung wegen Be schlussunfähigkeit, 
die nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehrheit 
der Verbands räte beruht, innerhalb von vier Wochen zum 
zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand 
einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen be schlussfähig; auf diese Folge ist in der 
zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) 1Soweit das Gesetz über die kommunale Zusam-
menarbeit oder diese Verbandssatzung nicht eine grö-
ßere Mehrheit vorschreiben, werden die Beschlüsse 
der Verbandsversam  m lung mit einfacher Mehrheit der 
Abstimmenden gefasst; es wird offen abgestimmt. 2Jeder 
Verbandsrat hat eine Stimme. 3Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. 4Kein Ver bandsrat darf sich der 
Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotzdem 
der Stimme, so zählt er nicht zu den Abstimmenden.

(4) 1Für die Wahl der von der kommunalen Trägerkörper-
schaft zu berufenden weiteren Mit glieder des Verwaltungs-
rats der Sparkasse und ihrer Ersatzleute gelten die Absätze 
1 bis 3 entsprechend; es wird geheim abgestimmt. 2Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der ab gegebenen gültigen 

Stimmen erhält. 3Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang 
nicht er reicht, so findet eine Stichwahl unter den beiden 
Bewerbern mit den höchsten Stimmen zahlen statt. 4Bei 
Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 
5Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die 
gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das 
Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. 6Haben 
ein Bewerber die höchste und zwei oder mehr Bewerber 
die gleiche nächst höhere Stimmenzahl erhalten, so ent-
scheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem 
Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt.

(5) 1Die Verbandsräte dürfen an der Beratung und Abstim-
mung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss ihnen selbst, 
ihrem Ehegatten, einem Verwandten oder Verschwägerten 
bis zum dritten Grad oder einer von ihnen kraft Gesetzes 
oder Vollmacht vertretenen natür lichen oder juristischen 
Person einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen 
kann. 2Gleiches gilt, wenn ein Verbandsrat in anderer als 
öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat. 3Die 
Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden für die Teilnahme von 
Ver bandsräten an der Beratung und Abstimmung bei Be-
schlüssen, die der Sparkasse oder einem Verbandsmitglied 
einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen können.

(6) 1Verbandsräte, die nach Absatz 5 an der Beratung und 
Abstimmung nicht teilnehmen dür fen, haben während der 
Beratung und Abstimmung über diesen Gegenstand den 
Sitzungs raum zu verlassen. 2Ob die Voraussetzungen des 
Absatzes 5 vorliegen, entscheidet die Verbandsversamm-
lung in Abwesenheit des betroffenen Verbandsrats. 3Die 
Stimmabgabe eines nach Absatz 5 ausgeschlossenen 
Verbandsrats macht den Beschluss nur dann un gültig, 
wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.

(7) 1Die Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversamm-
lung sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der 
Namen der anwesenden Verbandsräte, des behandelten 
Gegenstands und der Abstimmungsergebnisse (Stimmen-
verhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem 
Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeich-
nen. 2Als Schrift führer ist ein Arbeitnehmer der Sparkasse 
zuzuziehen. 3Jeder Verbandsrat kann verlangen, dass in 
der Niederschrift festgehalten wird, wie er bei Beschlüssen 
abgestimmt hat.

§ 8
Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung erledigt alle Angelegen-
heiten des Zweckverbands, insbeson dere solche, die 
nach dem Sparkassengesetz und dem Gesetz über die 
kommunale Zu sammenarbeit und den zu ihrem Vollzug er-
lassenen Vorschriften der kommunalen Träger körperschaft 
vorbehalten sind, soweit nicht der Verbandsvorsitzende 
zuständig ist.

(2) Der Verbandsversammlung obliegt insbesondere

a) die Zustimmung zu vom Verwaltungsrat der Sparkasse 
beschlossenen Änderungen der Sparkassensatzung,
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b) die Wahl der fünf von der kommunalen Trägerkör-
perschaft zu berufenden weiteren Mit glieder des Ver-
waltungsrats der Sparkasse und ihrer Ersatzleute sowie 
die Aufstellung der Vorschlagsliste für die drei von der 
Aufsichtsbehörde zu berufenden weiteren Mitglieder des 
Verwaltungsrats und ihrer Ersatzleute. Bei der Wahl soll ein 
Verwal tungsratsmitglied und dessen Ersatzmann aus den 
vom Landkreis Weilheim-Schongau entsandten Verbands-
räten mit Wohnsitz im Geschäftsgebiet der ehemaligen 
Kreis sparkasse Schongau und jeweils ein Verwaltungs-
ratsmitglied und dessen Ersatzmann aus den von der Stadt 
Weilheim i. OB, dem Markt Murnau a. Staffelsee, dem Markt 
Peißenberg und der Stadt Penzberg ent sandten Verbands-
räten gewählt werden. Von den von der Aufsichts be hörde 
zu berufenden weiteren Verwaltungs rats  mit gliedern und 
ihren Ersatzleuten soll je ein Mitglied seinen Wohnsitz im 
Geschäftsgebiet der ehe maligen Kreis sparkasse Schon-
gau, der Stadt Weilheim i. OB und dem Markt Murnau 
a. Staffelsee haben.

c) die Entgegennahme des vom Verwaltungsrat der Spar-
kasse festgestellten Jahres abschlusses und Lageberichts,

d) die Beschlussfassung über die Vereinigung der Spar-
kasse mit einer benachbarten Spar kasse oder die Vereini-
gung anderer benachbarter Sparkassen mit der Sparkasse,

e) die Zustimmung zum Beschluss des Verwaltungsrats 
der Sparkasse über deren Aufl ösung.

§ 9
Verbandsvorsitzender, Stellvertretender Verbandsvorsit-
zender und Stellvertreter des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats der Sparkasse

(1) 1Verbandsvorsitzender ist im turnusmäßigen Wechsel 
der Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau (jeweils 
für ein Jahr) und der Erste Bürgermeister der Stadt Weil-
heim i. OB (jeweils für zwei Jahre); der Turnus beginnt am 
1. Mai 2019 mit dem Landrat des Landkreises Weilheim-
Schongau, bis dahin ist der Erste Bürgermeister der Stadt 
Weilheim i. OB Verbandsvorsitzender. 2Stellvertreter des 
Verbandsvorsitzenden ist der jeweils nicht amtierende 
Verbandsvorsitzende. 3Weitere Stellvertreter des Verbands-
vorsitzenden sind der Erste Bürgermeister des Marktes 
Murnau a. Staffelsee, der Erste Bürgermeister des Marktes 
Peißenberg und der Erste Bürgermeister der Stadt Penz-
berg in dieser Reihen folge. 4Die stellvertretenden Verbands-
vorsitzenden sind in der Reihenfolge der Stell vertretung im 
Verbandsvorsitz zugleich stellvertretende Vorsitzende des 
Verwaltungsrats der Spar kasse (Art. 7 Abs. 2 Buchstabe c 
SpkG).

(2) 1Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung und er ledigt in eigener Zuständig-
keit die Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung 
kraft Gesetzes dem Ersten Bürgermeister zukommen. 2Er 
kann einzelne seiner Befugnisse seinen Stellvertretern 
und in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung auf die 

Dienst kräfte eines Verbandsmitglieds mit dessen Zustim-
mung oder auf den Vorstand der Spar kasse übertragen.

(3) 1Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband 
nach außen; die Verbandsversamm lung kann den Ver-
bandsvorsitzenden im Einzelfall von den Beschränkungen 
des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreien. 2Soweit 
die Regelung der Dienstverhältnisse gemäß § 10 Abs. 3 
von Organen der Sparkasse wahrgenommen wird, wird 
der Zweckverband auch vom Vorstand der Sparkasse und 
im Fall der Übertragung auf einzelne Vorstands mit glieder 
oder auf geeignete Betriebsangehörige nach § 10 Abs. 3 
Satz 2 auch von diesen vertreten. 3Für den Ausschluss 
des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter von 
Amtshandlungen und den Abschluss von Rechtsgeschäften 
für den Zweckverband gilt § 7 Abs. 5 und 6 entsprechend.

§ 10
Beamte und Arbeitnehmer der Sparkasse

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Be-
amten zu sein (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 KommZG).

(2) Der Vergütungs- und Versorgungsaufwand für die bei 
der Sparkasse beschäftigten Arbeit nehmer und Beamten 
wird nach Maßgabe des Art. 12 Abs. 3 SpkG von der Spar-
kasse ge tragen; hierzu gehören auch die Versorgungslas-
ten für die bereits vorhandenen Versor gungsempfänger der 
in § 1 Abs. 2 genannten Sparkassen.

(3) 1Die Regelung der Dienstverhältnisse der bei der 
Sparkasse beschäftigten Arbeitnehmer und Beamten 
und der Erlass von Widerspruchsbescheiden nach § 54 
Beamtenstatus gesetz (BeamtStG) obliegt dem Verwal-
tungsrat der Sparkasse; er kann diese Befugnisse auf den 
Vorstand der Sparkasse übertragen. 2Der Verwaltungsrat 
kann den Vorstand er mächtigen, die ihm übertragenen Be-
fugnisse auf einzelne Vorstandsmitglieder oder ge eignete 
Betriebsangehörige weiter zu übertragen.

(4) Den Arbeitnehmern und Beamten der in § 1 Abs. 2 ge-
nannten Sparkassen, die in den Dienst des Zweckverbands 
übergetreten sind, werden die bisher erworbenen Rechte 
gewährleistet.

III.
Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 11
Finanzbedarf, Verteilung des Bilanzgewinns der Sparkasse, 
Haftung

(1) Den Finanzbedarf des Zweckverbands trägt die Spar-
kasse unbeschadet des Absatzes 3 Satz 1 zweiter Halbsatz.

(2) 1Bilanzgewinne der Sparkasse, die gemäß § 21 Abs. 3 
der Sparkassenordnung (SpkO) an die Verbandsmitglie-
der abgeführt werden, sind nach folgendem Schlüssel zu 
verteilen:
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- Stadt Weilheim i. OB 38.50 % 
- Landkreis Weilheim-Schongau  30,00 %
- Markt Murnau a. Staffelsee  14,00 %
- Markt Peißenberg  10,50 %
- Stadt  Penzberg 7,00 % 

 2Die Verbandsmitglieder dürfen die an sie abgeführten 
Bilanzgewinne nur für öffentliche, mit dem gemeinnützigen 
Charakter der Sparkasse in Einklang stehende Zwecke 
verwen den.

(3) 1Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbands haftet der 
Zweckverband unbeschränkt, für die Verbindlichkeiten der 
Sparkasse haftet er nach Maßgabe des Sparkassengeset-
zes. 2Im Innenverhältnis werden verbliebene Verbindlich-
keiten nach dem für die Verteilung des Bilanzgewinns in 
Absatz 2 festgelegten Schlüssel auf die Verbandsmitglieder 
umgelegt.

IV.
Statusänderungen

§ 12
Änderung der Verbandssatzung und der Mitgliedschaft

(1) Die Änderung der Verbandssatzung bedarf einer Mehr-
heit von drei Vierteln der satzungs mäßigen Stimmenzahl 
in der Verbandsversammlung. 

(2) 1Jedes Verbandsmitglied kann seine Mitgliedschaft aus 
wichtigem Grund kündigen (außer ordentliche Kündigung). 
2Diese Kündigung löst den Zweckverband auf, wenn er 
nur zwei Verbandsmitglieder hat; hat er mindestens drei 
Verbandsmitglieder, so haben die übrigen innerhalb von 
sechs Monaten zu beschließen, ob sie den Zweckverband 
fort setzen, ändern oder auflösen wollen.

(3) Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Beitritt weite-
rer Mitglieder, der Austritt in den Fällen der Art. 44 Abs. 1 
und 45 Abs. 2 Satz 2 KommZG, der Ausschluss und die 
außer ordentliche Kündigung von Verbandsmitgliedern be-
dürfen der Genehmigung der Auf sichtsbehörde, sonstige 
Änderungen der Satzung sind ihr anzuzeigen.

§ 13
Auflösung des Zweckverbands

(1) Die beschlussmäßige Auflösung des Zweckverbands 
ist nur unter folgenden Vorausset zungen wirksam:

a) der Beschluss der Verbandsversammlung bedarf einer 
Mehrheit von drei Vierteln der satzungsmäßigen Stimmen-
zahl in der Verbandsversammlung,

b) die Verbandsmitglieder müssen der Auflösung zustim-
men,

c) die Übernahme der Beamten, der unkündbaren Ar-
beitnehmer und der Arbeitnehmer, die einen vertraglichen 
Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grund-
sätzen haben, und der Versorgungslasten des Zweck-
verbands ist durch die Verbands mitglieder zu regeln; die 
bisher erworbenen Rechte und Anwartschaften sind zu 
ge währleisten,

d) die Auflösung bedarf der Genehmigung der Aufsichts-
behörde.

(2) 1Wird der Zweckverband aufgelöst und geht die Aufga-
be, eine Sparkasse zu betreiben, ganz oder teilweise auf 
andere juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Dienst herrenfähigkeit über, so gilt für die Rechtsstellung 
und die Übernahme der Sparkassen beamten und der Ver-
sorgungsempfänger des Zweckverbands Teil 2 Abschnitt 6 
des Bayerischen Beamtengesetzes. 2Wird der Zweckver-
band aufgelöst, ohne dass die Auf gabe, eine Sparkasse zu 
betreiben, auf andere juristische Personen des öffentlichen 
Rechts mit Dienstherrenfähigkeit übergeht, so haben die 
Verbandsmitglieder diese Perso nen nach Maßgabe des für 
die Verteilung des Bilanzgewinns festgelegten Schlüssels 
(§ 11 Abs. 2) anteilig zu übernehmen, soweit nicht eine 
andere Regelung nach Absatz 1 Buch stabe c getroffen 
wird.

(3) 1Die rechtswirksam beschlossene und aufsichtlich ge-
nehmigte Auflösung des Zweckver bands wird erst wirksam 
mit dem Schluss des Kalenderjahres, das auf das Jahr folgt, 
in dem die Voraussetzungen für die Rechtswirksamkeit der 
Auflösung (Absatz 1) erfüllt wor den sind. 2Dies gilt nicht, 
wenn die Auflösung des Zweckverbands mit der Beschluss
fassung über die Vereinigung der Sparkasse (§ 8 Abs. 2 
Buchstabe d) verbunden ist.

§ 14
Abwicklung, Auseinandersetzung

(1) 1Soweit bei Auflösung des Zweckverbands die Aufgabe, 
eine Sparkasse zu betreiben, nicht ganz oder teilweise von 
einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts 
über nommen wird, geht das Vermögen der gleichzeitig 
aufgelösten Sparkasse gemäß Art. 18 Abs. 2 SpkG nach 
dem in § 11 Abs. 2 festgelegten Schlüssel auf die Verbands-
mitglieder über. 2Das übergegangene Vermögen ist zur 
Erfüllung der Verbindlichkeiten der aufge lösten Sparkasse 
zu verwenden.

(2) 1Mit aus dem Zweckverband ausscheidenden oder 
einem Nachfolgezweckverband nicht angehörenden Ver-
bandsmitgliedern finden Auseinandersetzungen statt. 2Die 
Auseinan dersetzung erstreckt sich nach Maßgabe des in 
§ 11 Abs. 2 festgelegten Schlüssels ins besondere auf die 
Entlassung aus der Haftpflicht (§ 11 Abs. 3) und der Über-
nahmepflicht (§ 13 Abs. 2) sowie auf das sich aus Absatz 
1 ergebende Anwartschaftsrecht.
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V.
Schlussvorschriften

§ 15
Schlichtung von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den 
Verbandsmitgliedern oder den Ver bandsmitgliedern un-
tereinander aus dem Verbandsverhältnis (Mitgliedschafts-
streitigkeiten) ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung 
anzurufen.

§ 16
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckver-
bands werden in entsprechender An wendung der für die 
Sparkasse geltenden Veröffentlichungsbestimmungen 
veröffentlicht, soweit nicht die Aufsichtsbehörde zur Veröf-
fentlichung zuständig ist.

(2) Soweit die Bekanntmachungen nicht von der Aufsichts-
behörde verfügt sind, sind sie vom Verbandsvorsitzenden 
zu unterzeichnen.

§ 17
Übergangsbestimmungen,
Inkrafttreten

(1)  Ergänzend zu § 9 Abs. 1 Sätze 3 und 4 ist bis zum 
Ablauf der gegenwärtigen, im Jahr 2020 endenden, Amts-
zeit der Verbandsversammlung der erste stellvertretende 
Landrat des Landkreises Weilheim-Schongau weiterer 
stellvertretender Verbandsvorsitzender und weiterer stell-
vertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats, sofern 
er der Verbandsver sammlung (auch als stellvertretender 
Verbandsrat) angehört.

(2) 1Diese Satzung tritt zum 1. April 2017 in Kraft. 2Zum 
gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 20. Februar 2003 
(Amtsblatt des Landratsamtes Weilheim-Schongau vom  
1. März 2003, Seite 1, berichtigt im Amtsblatt des Land-
ratsamtes Weilheim-Schongau vom 15. April 2003), außer 
Kraft.

Weilheim i. OB, 16. Februar 2017
Zweckverband Vereinigte Sparkassen im Landkreis 
Weilheim i. OB

Markus Loth
Verbandsvorsitzender

ZWECKVERBAND HOLZKNECHTMUSEUM RUHPOL-
DING

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Holzknecht-
museum Ruhpolding für das Haushaltsjahr 2017

I.

Aufgrund der §§ 12 und 13 der Verbandssatzung und Art. 
40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung erlässt der Zweckverband Holzknechtmuseum 
Ruhpolding folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 334.300 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 60.100 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer
den nicht festgesetzt.

§ 4

Für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 13 der Verbands-
satzung eine Umlage in Höhe von 217.200 € festgesetzt.

Die Umlage beträgt für den Bezirk Oberbayern, den Land-
kreis Traunstein und die Gemeinde Ruhpolding je 72.400 €.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
40.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in 
Kraft.

Traunstein, 1. Februar 2017
Zweckverband Holzknechtmuseum Ruhpolding

Siegfried Walch
Landrat, Vorsitzender des Zweckverbandes
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ZWECKVERBAND „HOLZTECHNISCHES MUSEUM DES 
BEZIRKS OBERBAYERN UND DER STADT ROSENHEIM“ 
‒ HOLZTECHNISCHES MUSEUM ROSENHEIM ‒

Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Holztech-
nisches Museum des Bezirks Oberbayern und der Stadt 
Rosenheim“ ‒ Holztechnisches Museum Rosenheim ‒ 
für das Haushaltsjahr 2017

I.

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) in Verbindung 
mit den Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommuna-
le Zusammenarbeit (BayRS 2020-6-1-I) erlässt der 
Zweckverband „Holztechnisches Museum des Bezirks 
Oberbayern und der Stadt Rosenheim“ – Holztechnisches 
Museum Rosenheim – folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von 170.950 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 170.950 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von 0 €
 
2. im Finanzhaushalt 

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 169.050 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 166.250 €
und einem Saldo von  + 2.800 €

b) aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von              0 €
und einem Saldo von  0 €
 
c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von             0 €
und einem Saldo von  0 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von + 2.800 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die von den Verbandsmitgliedern zu erbringende Verbands-
umlage wird auf 151.100 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird 
auf 33.810 € festgesetzt.

§ 6

Eine Finanzplanung wird nicht erstellt (Art. 41 Abs. 2 
KommZG).

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem Tage der Bekanntmachung eine Woche lang öffent-
lich bei der Stadt Rosenheim, Kämmerei, Königstraße 24, 
83022 Rosenheim, Zimmer 013, während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht auf.

Rosenheim, 31. Januar 2017
Zweckverband „Holztechnisches Museum des Bezirks 
Oberbayern und der Stadt Rosenheim“
‒ Holztechnisches Museum Rosenheim ‒

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes Holzknechtmuseum 
Ruhpolding, Rathausplatz 1, Zimmer 8 in 83324 Ruhpolding 
während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht-
nahme auf.
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Angelegenheiten des Bezirks Oberbayern

BEZIRK OBERBAYERN

Bekanntmachung

Gemäß Art. 51 Abs. 2 Satz 3 des Bayer. Naturschutzgeset-
zes (BayNatSchG) wird nachfolgend die Verordnung des 
Landkreises Eichstätt zur Änderung der Verordnung über 
den „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ bekannt 
gemacht.

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 
„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“

Vom 24. November 2016

Auf Grund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes – 
BNatSchG – vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542) in Verbin-
dung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 des Bayer. Naturschutzgesetzes 
– BayNatSchG – (BayRS 791-1-UG) vom 23. Februar 2011 
(GVBl. 2011 S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 
Dezember 2015, erlässt der Landkreis Eichstätt folgende 
Verordnung:

§ 1

1Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über 
den „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 14. 
September 1995 in der derzeit gültigen Fassung festge-
setzte Schutzzone, die als Landschaftsschutzgebiet weiter 
gilt, wird für das Gebiet des Landkreises Eichstätt wie folgt 
geändert:

2Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes werden im 
Gebiet der Gemeinde Walting, Landkreis Eichstätt, teilweise 
neu festgesetzt. 3Dem Landschaftsschutzgebiet werden in 
der Gemarkung Walting die Restflächen der Grundstücke 
Fl.-Nrn. 112, 375, 376, 377 und 378, die bislang nicht 
Schutzgebiet waren, hinzugefügt. 4Die genannten Grund-
stücke sind mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung mit 
ihrer Gesamtfläche Bestandteil des Landschaftsschutz
gebiets. 5Die neuen Flächen werden der Tabuzone des 
Zonierungskonzepts Windkraft zuordnet.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises Eichstätt in Kraft.

Eichstätt, 24. November 2016
Landkreis Eichstätt

Anton Knapp
Landrat

Hinweis gemäß Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG:

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 
BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der Bekanntmachung der Rechtsver-
ordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die 
Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass zustän-
digen Behörde (hier: Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 
2, 85072 Eichstätt) geltend gemacht wird.

München, 17. Februar 2017
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident

BEZIRK OBERBAYERN

Bekanntmachung

Gemäß Art. 51 Abs. 2 Satz 3 des Bayer. Naturschutzgeset-
zes (BayNatSchG) wird nachfolgend die Verordnung des 
Landkreises Eichstätt zur Änderung der Verordnung über 
den „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ bekannt 
gemacht.

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 
„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“

Vom 1. Dezember 2016

Auf Grund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes – 
BNatSchG – vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in Verbin-
dung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 des Bayer. Naturschutzgesetzes 
– BayNatSchG – (BayRS 791-1-UG) vom 23. Februar 2011 
(GVBl. 2011 S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 
Dezember 2015, erlässt der Landkreis Eichstätt folgende 
Verordnung:

§ 1

1Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über 
den „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 14. 
September 1995 in der derzeit gültigen Fassung festge-
setzte Schutzzone, die als Landschaftsschutzgebiet weiter 
gilt, wird für das Gebiet des Landkreises Eichstätt wie folgt 
geändert:

2Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes werden im 
Gebiet der Gemeinde Walting, Landkreis Eichstätt, teilweise 
neu festgesetzt. 3Aus dem Landschaftsschutzgebiet werden 
in der Gemarkung Walting Teilflächen der Grundstücke 
Fl.-Nrn. 107, 379, 380, 381 und 382 herausgenommen. 
4Die neuen Grenzen des Schutzgebiets im Bereich der 
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Gemeinde Walting ergeben sich aus den Kartenausschnit-
ten M 1:25.000 und M 1:2.500 (Anlagen), die Bestandteil 
dieser Verordnung sind. 5Insoweit werden die Karten der 
Verordnung vom 14. September 1995 ersetzt. 6Maßgebend 
für den Grenzverlauf ist der Eintrag im Kartenausschnitt 
M 1:2.500.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises Eichstätt in Kraft.

Eichstätt, 1. Dezember 2016
Landkreis Eichstätt

Anton Knapp
Landrat

Hinweis gemäß Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG:

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 
BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der Bekanntmachung der Rechtsver-
ordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die 
Verletzung begründen sollen, bei der für den Erlass zustän-
digen Behörde (hier: Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 
2, 85072 Eichstätt) geltend gemacht wird.

München, 17. Februar 2017
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Dritte Rechtsverordnung zur Änderung der Rechts-
verordnung über die Gliederung der Grund- und Mit-
telschulen im Landkreis Ebersberg 

Vom 13. Februar 2017
Aktenzeichen 44-5102-EBE-1/13-14

Aufgrund von Art. 7 Abs. 9, Art. 26 und Art. 32 Abs. 5 des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, berichtigt S. 632, 
BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2016 (GVBl S. 371), erlässt die Regierung 
von Oberbayern folgende Rechtsverordnung:

§ 1

Die Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern über 
die Gliederung der Grund- und Mittelschulen im Landkreis 
Ebersberg vom 18. März 2013 (OBABl S. 70), zuletzt ge-
ändert durch die Zweite Rechtsverordnung zur Änderung 
der Rechtsverordnung über die Gliederung der Grund- und 
Mittelschulen im Landkreis Ebersberg vom 27. Januar 2016 
(OBABl S. 32), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nr. 14 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
14.a)  Anni-Pickert-Grundschule Poing 

Der Sprengel der Anni-Pickert-Grundschule Poing um-
fasst das Gebiet der Gemeinde Poing innerhalb folgender 
Grenzen:

S-Bahnlinie S 2 – östlicher Schnittpunkt S-Bahnlinie S 2/
Gemeindegrenze – der Gemeindegrenze in nördlicher 
Richtung folgend bis Schnittpunkt Plieninger Straße – Plie-
ninger Straße (einschließlich) bis Abzweigung Westring 
– Westring (Mitte) bis Grünzug „Bergfeldpark“ – Grünzug 
„Bergfeldpark“ (Mitte) in südlicher Richtung folgend bis 
Höhe der Teiche im Grünzug „Bergfeldpark“ – in westlicher 
Richtung dem Grünzug folgend bis nördliche 900 – Kurve 
Augustusring – Augustusring (einschließlich) bis Einmün-
dung in Tacitusstraße – Tacitusstraße (einschließlich) 
bis Einmündung in die Bergfeldstraße – Bergfeldstraße 
(einschließlich) in nördlicher Richtung bis Abzweigung 
Mitterfeldweg – Mitterfeldweg (Mitte) bis Abzweigung Ka-
pellenweg – Kapellenweg (Mitte) folgend in südlicher, dann 
in westlicher Richtung bis Einmündung Professor-Zorn-
Straße – Professor-Zorn-Straße (Mitte) bis Abzweigung 
Kirchheimer Straße – Kirchheimer Straße (Mitte) folgend bis 
Gemeindegrenze – Gemeindegrenze in südlicher Richtung 
folgend bis Schnittpunkt S-Bahnlinie S 2.

SchulwesenBauwesen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
A 8 Ost München ‒ Rosenheim; 
Nachträgliche Lärmvorsorge Dettendorf;
Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß §§ 3c 
und 3e UVPG

Vom 17. März 2017
Aktenzeichen 32-4354.1-2-7 

Die Autobahndirektion Südbayern plant, zur Verbesserung 
des Lärmschutzes an der A 8 bei Dettendorf bestehende 
Lärmschutzanlagen zu erweitern und neue Lärmschutz-
anlagen zu errichten. Über den Antrag hat die Regierung 
mit Planfeststellungsbeschluss vom 27. Januar 2017 
entschieden. 

Für das Bauvorhaben war nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG in 
Verbindung mit § 3c Satz 1 und 3 UVPG durch allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Die Vorprüfung, die 
in Abschnitt C 1.2 des Planfeststellungsbeschlusses enthal-
ten ist, hat ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zur Folge haben wird. 
Für das Vorhaben ist somit keine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen.

Die Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 UVPG 
öffentlich bekannt gegeben. Auskünfte zu dem Vorhaben 
können bei der Regierung von Oberbayern, Maximilianstra-
ße 39, 80538 München, Sachgebiet 32, unter der Tel.-Nr. 
089 2176-2306 eingeholt werden.

München, 17. März 2017
Regierung von Oberbayern

Brigitta Brunner
Regierungspräsidentin
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14.b) Anni-Pickert-Mittelschule Poing

Der Einzugsbereich der Anni-Pickert-Mittelschule Poing ist 
das Gebiet der Gemeinden Pliening und Poing sowie des 
Gemeindeteils Garkofen der Gemeinde Anzing. 

Die Anni-Pickert-Mittelschule Poing und die Grafen-von-
Sempt-Mittelschule Markt Schwaben bilden einen Schul-
verbund. 

Der gemeinsame Sprengel der Anni-Pickert-Mittelschule 
Poing und der Grafen-von-Sempt-Mittelschule Markt 
Schwaben umfasst das Gebiet des Marktes Markt Schwa-
ben, der Gemeinden Forstinning und Pliening;
dazu das Gebiet der Gemeinde Anzing, die Gemeindeteile 
Amplötz, Hub, Kipfing, Pullach und Straßham der Gemein-
de Forstern (Lkr. Erding) sowie das Gebiet der Gemeinde 
Poing.

14.c) Grundschule Poing, an der Karl-Sittler-Straße 

Der Sprengel der Grundschule Poing, an der Karl-Sittler-
Straße, umfasst das Gebiet der Gemeinde Poing südlich 
der Bahnlinie und den Gemeindeteil Angelbrechting sowie 
den Gemeindeteil Garkofen der Gemeinde Anzing.

14.d) Grundschule Poing, Am Bergfeld

Der Sprengel der Grundschule Poing, Am Bergfeld, umfasst 
das Gebiet der Gemeinde Poing, das nicht in 14.a) und c) 
erfasst ist.

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.

München, 13. Februar 2017
Regierung von Oberbayern

Brigitta Brunner
Regierungspräsidentin
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